
CLEMENS KNOBLOCH

GENITIVKONSTRUKTIONEN UND 
POSSESSORREALISIERUNG IM DEUTSCHEN

Die Haselmaus hatte inzwischen schon 
die Augen geschlossen. [...] „und hackt 
ihm doch draußen den Kopf ab“, setztef
die Königin hinzu.
(Alice im Wunderland)

1. Präliminarien über Possession und über die
Genitivkonstruktion

Ich gehe (mit Seiler 1983) davon aus, dass Possession die einzige genu-
ine (d.h. nicht abgeleitete, sekundäre) Argumentbeziehung zwischen
substantivischen Größen ist. Dass deprädikative Substantive Argu-
mentbeziehungen des relationalen Prädikats „erben“ (aber auch redu-
zieren oder umwandeln) können, von dem sie abgeleitet sind, bleibt
davon ebenso unberührt wie die Tatsache, dass es vereinzelt auch an-
dere Arten relationaler Substantive gibt, z.B. partitive wie Hälfte etc. 
Die possessive Argumentbeziehung ist asymmetrisch und geht vom 
Possessum-Substantiv aus. Sie ist prototypisch Possessum-inhärent
und wird bei Bedarf attributiv realisiert.

Unterschieden werden kann zunächst zwischen Possessorimplikation
(der Chef kommt = Chef des Sprechers und/oder des Hörers), Possessor-
indikation, in der Hauptsache durch Possessivpronomina (mein, dein,
sein Chef ist faul) und Possessorexplikation, in der Hauptsache durch 
Genitivattribute (der Chef meiner Frau), umgangssprachlich aber auch 
durch possessive Dativkonstruktionen (dem Manni sein Auto) oder 
durch einen possessiv lesbaren Konnektor (der Chef von meiner Frau).
Der prototypische Possessor ist bestimmt und menschlich. Possession 
kann auch prädikativ etabliert werden: vom (meist bestimmten) Pos-
sessor aus mit haben plus Akkusativ, vom (meist ebenfalls bestimmten) 
Possessum aus mit gehören (oder umgangssprachlich sein) plus Dativ 
(das gehört mir, r das ist mir). In der Regel wird zwischen inhärenten oder 
inalienablen Possessum-Substantiven (= in der Regel eine Untermenge 
der relationalen Substantive mit Verwandtschaftsnamen, Körperteilen, 
sozialen Rollen etc. als Prototypen) und alienablen Sub stantiven unter-
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schieden, ohne dass es erkennbare bzw. in der deutschen Grammatik-
tradition übliche Kriterien für eine Grenzziehung gäbe. Eine skalierte 
Darstellung der Übergänge zwischen inalienablen und alienablen 
Possessum-Substantiven sähe ungefähr so aus:

Verwandtschaft, soziale Rollen (Vater, r Mann, Chef,ff  Nachbar) > 
Körperteile (Kopf,ff  Hand, Arm) > Persönliche Objekte, Kleidungs-
stücke (Haus, Auto, Mantel, Hut) > Neutrale Personen und Objekt-
bezeichnungen (Metzger,r  Briefträger,r  Wald, Stein, Straße) [...] >
Eigennamen

So gesehen bilden possessionsbezogene Konstruktionen im Deut-
schen einen Verband, der auf den ersten Blick durch ausdrucksseitige 
„Familienähnlichkeiten“ nicht zusammengeschlossen wird, sondern 
nur inhaltsseitig dadurch, dass eine Argumentbeziehung zwischen 
Possessum und Possessor beteiligt ist. Von den drei Possessum-Sub-
stantiven aus der eingangs zitierten Alice im Wunderland-Passage 
verweist das erste auf das Satzsubjekt als Possessor, das zweite auf 
einen Pertinenzdativ, der dritte Possessor kann lediglich aus dem 
Textzusammen hang spezifiziert werden.

Im Umfeld der attributiven Genitivkonstruktionen gilt gemeinhin der 
„possessive“ Genitiv als größte und produktivste Gruppe, aber auch 
andere grammatisch-semantische Verhältnisse zwischen Nukleus und 
Genitivattribut sind abundant und werden in den Grammatiken tradi-
tionell unterschieden. Ich werde argumentieren, dass die Verhältnisse
im Bereich der attributiven Possession weder mit den Mitteln der Va-
lenzgrammatik noch mit den Mitteln der Konstruktionsgrammatik
befriedigend beschrieben und erklärt werden können, weil beide An-
sätze den inneren Zusammenhang zwischen possessiven Argument-
verhältnissen und den Konstruktionen, an denen sie beteiligt sind, 
nicht zu fassen bekommen. Am Beispiel Possession – so meine These 
– lässt sich zeigen, dass sich der innere Zusammenhang einer univer-
salen darstellungstechnischen Dimension nicht gut auf der Ebene von
(zusammenhängenden) Konstruktionsbedeutungen abbilden lässt.
Possessive Konstruktionen bilden keine ausdrucksseitige Familie. Die
Alternativfrage, ob Argumentstrukturen lexikalisch (und ergo valenz-
analog) verankert und fundiert seien oder aber erst in der Ebene der
(morphosyntaktischen) Konstruktionen aufgebaut und realisiert wer-
den können, erweist sich im Feld der Possession als falsch gestellt.
Auch in der angestammten Sphäre des Valenzgedankens, im Verhält-
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nis zwischen der (mehr oder weniger) geordneten Relationalität der 
Verblexeme auf der einen und der Sphäre der „Satzbaupläne“ oder 
Satzstrukturmuster auf der anderen Seite, führt eine strikte Binarisie-
rung zu nichts, weil lexikalische Fundierung und konstruktionale
Realisierung keinen wirklichen Gegensatz bilden. 

Gewiss lag (der kanonische) Saussure nicht ganz richtig, als er die Mi-
nimalzeichen und die elementaren Konstruktionsschemata der Phra-
sen dem System, den Satz aber dem Verlauf oder der parole zurechnete, 
aber man liegt wohl auch nicht ganz falsch, wenn man zwischen Mini-
malzeichen und Satz ein Kontinuum annimmt, das Konstruktions-
grammatiker mit Blick auf seine mittleren Lagen konzeptualisieren,
während Valenzgrammatiker den lexikalischen Rand (und Satzsyn-
taktiker eben die – semantisch weitgehend neutralisierten – weitaus 
höheren Freiheitsgrade des Satzes) als modellbildend ansehen.

In Sachen Possession liegt eine erhebliche Schwierigkeit des laufenden 
Unternehmens in den höchst unterschiedlichen Begrenzungsprakti-
ken der grammatischen Literatur (vgl. Seiler 1973). Was qualifiziert
eine Konstruktion als „possessiv“? Die Bezeichnungen für Körperteile 
gelten vielen Autoren für prototypisch possessiv, aber sie sind zugleich 
auch meronymische Teil-Ganzes-Beziehungen, die zahlreiche Autoren
eben von der Possession deutlich unterschieden wissen wollen. Sind 
Ast, Zweig, Blatt, Stamm inhärent „Teil“ des Ganzen mit Namen „Baum“ 
oder inalienable Possessum-Nomina? Und Dach, Tür,r  Fenster,r  Schorn-
stein etc.? Ebenso uneinheitlich ist die klassifikatorische Praxis bei 
deprädikativen Nuklei. Bei den attributiven Genitiven hängt es einzig 
vom Differenzierungsgrad des jeweiligen Beschreibungsmodells ab, 
ob man neben dem possessiven Genitiv etwa noch einen „Genitiv des
Eigenschaftsträgers“ o.Ä. ansetzt (wie z.B. Engelen 1984, S. 135ff.), in 
welcher Schublade ein Ausdruck wie die Größe des Grundstücks zu lie-
gen kommt. Analoges gilt für den „Genitivus auctoris“ (also Ausdrü-
cke wie die Dramen Schillers, die Milch dieses Bauernhofes etc.), der ent-
weder extra gefasst oder einer weit verstandenen Possessivität zu-
gerechnet wird. Während eine Mehrzahl der Grammatiker Ausdrücke 
wie das Verschwinden der Dinosaurier dem „Subjektsgenitiv“ zuordnen 
(und damit vom Possessivus unterscheiden) würde, liegen die Dinge 
bei den Possessivpronomina durchaus nicht so klar. Sind Ausdrücke 
wie meine Befürchtungen (haben sich bewahrheitet) oder mein Verschwin-
den in Providence (Alfred Andersch) possessiv oder kann man, wie es 
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Hansjakob Seiler verschiedentlich formuliert hat, eine „Handlung“ 
nicht besitzen? Oder verkennt die Feststellung, dass man eine Hand-
lung nicht besitzen könne, den darstellungstechnischen Charakter
grammatischer Kategorien? Viele Verbalabstrakta haben aber auch 
eine „dingliche“ Nomen-acti-Lesart, was sie prototypischen Posses-
sum-Nomina semantisch annähert, und warum sollte der Satz: Ich habe 
meine Beteiligungen an der Firma verkauft keine reguläre Possessor-Indi-
kation mit Possessivpronomen darstellen? Seiler (1983, S. 52) weist da-
rauf hin, dass die drei Lesarten von Karls Beteiligung am Geschäft genau 
den drei Varianten (reflexiv, aktiv-transitiv, passiv) des Verbs beteiligen
entsprechen. Aber eine Nomen-acti-Lesart ist ebenfalls möglich. Und 
müssen wir für Sprachen wie das Türkische, in der die Nominalisie-
rung von Sätzen so grammatikalisiert ist, dass das Satzsubjekt mit ei-
ner Possessor-Marke, das (nominalisierte) Prädikat mit einer passen-
den Possessum-Marke versehen wird, ein ganz anderes Konzept von 
„Possession“ zugrunde legen?

Quer zur (eher konstruktionsgrammatisch konzipierten) traditionel-
len Einteilung der attributiven Genitive liegt dann wiederum die Di-
stinktion, die alle semantisch im Nukleus angelegten Argumentbe-
ziehungen in die eine (rektive) Schublade steckt, die nicht angelegten, 
sondern qua Konstruktion, sagen wir, angebauten in die andere (mo-
difikative) Schublade.1

Wenn es sich bei dem grammatischen Begriff „Possession“ überhaupt 
um eine „verständige Abstraktion“ handelt, dann muss man sich die 
Dinge wohl so zurechtlegen, dass die asymmetrische Zuordnung von 
Objekten und Personen, die sie kontrollieren, über sie verfügen, ein
kognitives Primitiv bildet (Tomasello 1998), das darstellungstechnisch
in allen natürlichen Sprachen eingesetzt wird, aber mit jeweils anderen
Grenzen, Verwendungsschwerpunkten, metaphorischen Expansions-
logiken und Konstruktionstypen. Grammatiktheoretisch wird eine 
solche Position von Langacker (2008, S. 83ff., 505ff.) vertreten. Lang-
acker rechnet Possession zu den „reference point relations“. Charakte-
ristisch für diesen Typ von Beziehungen ist, dass ein für die geteilte 
Aufmerksamkeit verfügbarer „reference point“ als Pfad zur Auffin-
dung und Identifikation des (ultimativen) „target“ eingesetzt wird. Im 
Falle der indizierten Possession sind es die deiktisch (oder phorisch) 
adressierten Sprechrollen, die den Weg zur Identifizierung des target-
1 Darauf komme ich in Abschnitt 3 zurück.
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Referenten bilden. In der Genitivkonstruktion ist es der eigenständig 
konzeptualisierte Possessor-Referent.

Possessive Relationen gelten als doppelt verankert, einmal in Posses-
sum-inhärenten prototypischen semantischen Relationen. Neben Be-
sitz/Eigentum/Verfügung nennt Langacker hier noch Verwandtschaft 
und Teil-Ganzes-Beziehungen. Dann aber auch auf der Ebene der Kon-
struktion selbst, wo die prototypischen Relationen analogisch verall-
gemeinert und expandiert werden. Auf dieser Ebene gilt die Beschrei-
bung, „that the p'or functions as a reference point providing mental 
access to the entity possessed, its target“ (Langacker 2008, S. 505). Die 
Relation ist in der Regel irreversibel (das Dach des Hauses, aber *das 
Haus des Daches), sie kann aber im Einzelfall, etwa wenn beide Positio-
nen inhärent relational sind, auch umkehrbar werden (Der Chef meines
Freundes vs. der Freund meines Chefs). Infolge dieser doppelten Fixie-
rung gilt der Satz, eine allgemeine Definition von Possession „can 
hardly be based on specific conceptual content“ (ebd.).

Wichtig für meine These ist weiterhin der Umstand, dass die darstel-
lungstechnische Schema- oder Konstruktionsbedeutung und die fall-
weise lexikalische Spezifizierung durch das Possessum-Substantiv 
zwar deskriptiv auseinanderfallen, aber in jeder textuellen Instanziie-
rung einer Possessivkonstruktion durch den Sprachbenutzer beide ‘in 
Rechnung gestellt werden’. Prozessual relevant ist nicht entweder das 
eine oder das andere, sondern stets beides. Dabei gilt tendenziell, was 
Stefanowitsch (2003) für die Genitivkonstruktionen des Englischen 
argumentiert: Die lexikalische Spezifität der besetzten Schemaposition 
überlagert oder präzisiert fallweise die Bedeutung des darstellungs-
technischen Schemas. Es dominieren die lexikalisch etablierten Bezieh-
barkeiten.

2.  Thesen

2.1  Zentralität des Genitivs für Possession 

Die darstellungstechnische Realisierung von ‘Possession’ ist nicht der 
Morphologie oder der Syntax oder der Semantik oder der Situation al-
lein zuzurechnen. Sie umfasst im Gegenteil ein Bündel von Kon-
struktionen, die von den darstellungstechnischen Ressourcen aller 
sprachlichen Systemebenen Gebrauch machen können. Um hierfür 
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gleich ein Beispiel zu geben: Bei inhärenten Possessum-Nomina sele-
giert die Konstruktion, wenn kein expliziter Possessor-Index gegeben 
ist, den Sprecher oder das Satzsubjekt oder ein anderes Argument 
(meist einen Pertinenzdativ) als Possessor. Possessor-Indikation kann, 
qua adjektivische Possessivpronomina, innerhalb der Possessum-Phra-
se realisiert sein (mein Haus, dein Buch, sein Schnupfen), bei prädikativer
Etablierung der Relation aber auch in einer eigenen Phrase (das Buch ist 
mir,r  ist meines). Die Genitivkonstruktion ist insofern zentral für die Di-
mension der Possession im Deutschen, als sie zwischen den markierten 
Extremen der Inhärenz und der (prädikativen) Etablierung die Mitte 
hält und an beiden Seiten partizipiert. Die Possessorrealisierung bleibt 
einerseits innerhalb der Phrasengrenze des Possessums, eröffnet ande-
rerseits eine neue NP, in der das gesamte Repertoire von Determinati-
on, Spezifizierung, Charakterisierung etc. neu aufgerufen werden kann. 

Zwischen den entgegengesetzten Tendenzen der Dimension – dem Zug 
hin zu mehr Inhärenz, Sprecher- und Situationsbezug einerseits, mehr 
Explizitheit, Etablierung, Prädikativität andererseits (vgl. Seiler 1983, 
S. 14) – hält der possessive Genitiv die Mitte, d.h. er steht für eine Kon-
struktion, deren Geltungsbereich sich in die beiden entgegengesetzten 
Pole des Kontinuums zwischen Inhärenz und Etablierung hinein er-
streckt. Ein Ausdruck wie der Anwalt des Angeklagten etabliert und reali-
siert eine Possessor-Possessum-Beziehung, die im Textfortgang indi-
ziert (sein Anwalt) oder sogar impliziert werden kann (der Anwalt).
Dabei gilt, dass die Relation Possessor-inhärent angelegt ist: Das Lexem 
Anwalt hat sowohl eine nicht-relationale Lesart als Berufsbezeichnung 
als auch eine relationale Lesart, nach welcher ein Anwalt immer der An-
walt „von jemandem“ ist, aber die Relation ist auch durch die per Geni-
tivkonstruktion etablierten Beziehbarkeiten gegeben. Stünde da ein An-
walt der besonderen Art, könnte die Relation nicht possessiv interpretiert
werden.

Betrachten wir nun ganz kursorisch die möglichen situativen und syn-
taktischen Ankerpunkte für den indizierten oder implizierten „refer-
ence point“ Possessor:

(1) Vater ist krank. (Possessor = Sprecher)

(2) Er hat den Vater verloren. (Possessor = Subjekt)

(3) Ich schau dir in die Augen.
(Possessor = Dativphrase, Pertinenzdativ)
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(4) Sie küsst ihn auf den Mund. (Possessor = Akkusativobjekt)

Die Affinitäten zwischen Dativ und Possessor-Rolle im Deutschen 
sind ja weithin bekannt, nicht nur aus den alltagssprachlichen Kon-
struktionen des Typs dem Kevin sein Auto, aus dem umgangssprachlich 
sich etablierenden das ist mir für das gehört mir sowie aus der Konstruk-
tionsfamilie, die gewöhnlich unter dem Dach des Pertinenzdativs ver-
einigt wird (und die wohl durch den Umstand zu kennzeichnen wäre,
dass die vom Verb auf das Dativargument projizierte Rolle die eines 
„Experiencer“ ist, der zugleich von einem „anwesenden“ inhärenten 
Possessum-Substantiv als Possessor selegiert wird; das Possessum 
kann Subjekt, Objekt oder substantivischer Kern eines Direktionalaus-
drucks sein, wie in (5)):

(5) Er hat mir die Haare geschnitten/ihm den Mantel versaut/
seinem Freund die Frau ausgespannt.

Die Details sind hier von beträchtlicher Unübersichtlichkeit, besonders 
wenn man sie auf den Valenzstatus der Pertinenzdative zuspitzt (vgl. 
Wegener 1985), wenn man scharfe Grenzen zu anderen Typen des 
freien Dativs (commodi) ziehen möchte, wenn man direktionale und 
andere Präpositionalkonstruktionen einbezieht und wenn man auch 
die Verben berücksichtigt, die Dativ- oder Akkusativ-Possessoren zu-
lassen (vgl. Lee-Schoenfeld 2012):

(6) Sie beißt ihn/ihm in die Nase/tritt ihn/ihm ans Schienbein.

Hier findet man die widersprüchlichsten (und oft pseudosemanti-
schen) Argumentationen. Manchmal heißt es, der Akkusativ-Possessor 
sei „more affected“ (Lee-Schoenfeld 2012, S. 402), manchmal gilt aber 
auch der Dativ-Possessor als stärker emotional beteiligt (Mellado Blan-
co 2012), wobei in der Regel nicht ganz klar ist, ob damit eine Aussage 
über syntaktische Bindungen oder über die an der Situation beteiligten 
Referenten intendiert ist. Die Grammatikalitätsurteile verwischen sich 
rasch bei längerer Beschäftigung mit dem Thema. Mellado Blanco 
(ebd., S. 29) führt den zweifellos abweichenden Satz *Er küsst sie 
auf der Hand als grammatisch korrekt. Starke Generalisierungen sind
hier kaum möglich. Direktionale Präpositionalphrasen vertragen sich 
grundsätzlich mit Possessor-Dativ oder mit Possessor-Akkusativ. Glei-
chermaßen möglich sind beide aber nur bei den Verben, die man so-
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wohl mit direktem Objekt als auch mit Direktionalergänzung allein 
konstruieren kann (wie beißen, treten, schlagen):

(7) Du beißt mich vs. Er beißt in den Teppich.

Das lässt es zumindest sinnvoll erscheinen, die Konstruktion mit Ak-
kusativ-Possessor als Transitivkonstruktion mit direktiver (oder loka-
ler) Erweiterungsoption für ein passendes Possessum zu beschreiben, 
während der Pertinenzdativ eher als allgemeine Erweiterungsoption
im Umfeld inhärenter Possessum-Substantive gelten kann. Die Über-
gänge sind freilich fließend, wie gerade die Unsicherheit der Gramma-
tikalitätsurteile belegt. Die fallweise verfügbaren Optionen werden 
wohl in der Hauptsache dadurch beschränkt, dass manche Verben ein 
Akkusativobjekt zwingend erfordern, andere nicht. Aber es gibt durch-
aus Verben mit zwingendem Akkusativobjekt, die einen Pertinenzda-
tiv ausschließen:

(8) Der Schuss traf ihn am Arm/in den Arm/traf seinen Arm
– aber *Der Schuss traf ihm den Arm.

Weiterhin gibt es zahllose Verben, bei denen die Konstruktion mit Per-
tinenzdativ einfach default ist (jemandem die Hand drücken(( , um den Hals 
fallen, die Füße küssen etc.). Selten wird auch bei der Diskussion der Per-
tinenzdative hinreichend deutlich gemacht, wie viel bei der Interpreta-
tion von der perspektivierenden Projektion des Verbs abhängt: Bei Ich
drücke, schüttele dir die Hand ist der Dativ Possessor, bei Ich reiche, gebe
dir die Hand ist das Subjekt Possessor. Mir scheint, für ein genaueres 
Verständnis der Einzelheiten fehlt es vor allem an Erkenntnissen über 
die Besonderheit direktiver (oder direktionaler) Konstruktionen. Für 
diese – so meine Vermutung – gilt ebenfalls, dass sie in dynamischen 
grammatisch-semantischen Merkmalen des Verbs verankert sein, ande-
renfalls solche Merkmale aber auch selbst auf das Verb projizieren kön-
nen. Ich breche diesen Gedankengang hier aus Platzgründen ab und 
schlage vor, die Possessivkonstruktionen des Deutschen auf einem 
Kontinuum anzuordnen, das vier Felder umfasst:

[implizierter Possessor  indizierter Possessor  explizierter
Possessor  (prädikativ) etablierte Possessor-Possessum-Relation]

Dabei geht Implikation systematisch nur bei inhärenten und inaliena-
blen Possessum-Substantiven. Die (soeben skizzierten) Konstruktio-
nen, bei denen die Possessivbeziehung in das adverbale Rollengefüge
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mit eingebaut ist, kann man von zwei Seiten betrachten, einmal als 
phrasenexterne Realisierungsoptionen für Possessor-Rollen, die auch 
phrasenintern als Genitiv oder Possessivpronomina realisiert werden 
können, dann aber auch als (ansatzweise) Grammatikalisierung der 
Possessor-Indikation im adverbalen Feld. Die Genitivkonstruktion, in 
welcher der Possessor lexikalisch expliziert wird, kann im Possessum-
Substantiv angelegt oder qua Konstruktion angelagert sein.

Prädikative Etablierung von Possession: haben-, kriegen-, behalten-Kon-
struktionen sind hoch abstrakt und decken ein ähnlich breites Gebiet 
von Sachbeziehungen ab wie Genitiv und Possessivpronomen. Mit 
gehören verhält sich die Sache ganz anders. Hier kommt nur Possession 
im engen (prototypischen) Sinne von Besitz, Eigentum in Frage, ähnlich 
wie bei den possessiven Dativkonstruktionen. Allerdings erweitert ge-
hören seinen Radius radikal, wenn es als [gehören zu + Dativ] konstruiert
wird. Haben, kriegen, behalten sind verblüffend analog zu prädikativen 
Kopulakonstruktionen, bei denen sein, werden, bleiben just die gleichen 
aspektuellen Varianten abdecken: neutral, inchoativ, durativ.

In der haben-Konstruktion – so ließe sich mit Seiler (1983) argumentie-
ren – beruht die Besetzung der beiden Leerstellen für Possessor und 
Possessum nicht auf Selektionsbeschränkungen des Verbs haben, son-
dern auf Kombinationsbeschränkungen zwischen den beiden (nomi-
nalen) Aktantenrollen. Was in eine haben-Relation kodiert werden 
kann, das kann die Argumentbeziehung der Possession erfüllen. Prä-
dikativ etablierte Possession macht (für inalienable wie für alienable 
Verhältnisse) Ressourcen verfügbar wie Assertion, Negation, Tempo-
ralisierung etc., die an Verbalität der Beziehung gebunden sind:

(9)  Ich hatte nie einen Chef.

Die possessiven haben-Konstruktionen bilden insofern einen (qua pos-
sessiver Argumentbeziehung) begrenzten Ausschnitt aus der Gesamt-
heit der haben-Syntagmen. Dass der Kern der possessiven haben-Sätze 
just die semantischen Relationen umfasst, die für inhärente Posses-
sum-Substantive charakteristisch sind (Besitz/Eigentum, Teil/Ganzes, 
Verwandtschaft, Träger/Merkmal), ist wohl kein Zufall. Ebenso wenig, 
dass es im weiteren Umkreis der haben-Konstruktionen auch noch An-
deres von possessiver Relevanz gibt, so z.B. den (manchmal) so ge-
nannten „Haben-Konfigurativ“ (Hole 2001), der aus einem zweistelli-
gen possessiven haben-Ausdruck und einem Partizip II besteht:
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(10)  Paul hat den Arm verbunden/das Bein gebrochen.

Ausdrucksseitig ist hier relevant, dass die possessive Beziehung lokal 
stärker sein muss als die (viel tiefer grammatikalisierte) konkurrie-
rende Perfekt-Lesart, die [haben + Part. II] dominiert (und die sofort
einrastet, wenn man in (10) einen Pertinenzdativ einfügt und damit 
das Possessum anderweitig verankert). Der diachrone Nexus von 
possessivem haben und haben-Perfekt ist ja bekannt. Wo die Perfekt-
Lesart ausscheidet, geht die Konstruktion ohne Weiteres auch mit 
unbelebtem Possessor:

(11) Das Haus hat das Dach neu gedeckt. Das Café hat die Fassade 
eingerüstet.

Viel wichtiger ist aber der Umstand, dass die Konstruktionsbedeutung 
in keiner Weise an der Beteiligung des Partizips II hängt. Das kann 
vielmehr leicht und ohne semantische Folgen ersetzt werden durch 
Adjektive, Präpositionalgruppen und andere Formate:

(12)  Er hat die Haare kurz/den Arm in Gips/die Schuhe voller Sand.

Konstruktionsnotwendig ist allein ein qualifizierender Zusatz zum
Possessum. Eine weitere infinite Verbform ist dagegen nicht immer 
zwingend:

(13) Wir haben Blumenkübel vor der Eingangstür (stehen).

Holes (2001, S. 8) These, das zweite Argument müsse „im Manipulati-
onsbereich“ des Subjekts sein, scheint daher nicht schlüssig und geht 
am possessiven Bestandteil der Konstruktion vorbei. 

Kommen wir mit diesen Vorinformationen zurück zum Genitiv. Im 
Kontinuum der possessiven Konstruktionen nimmt der possessive Ge-
nitiv eine zentrale Position ein. Er kann sowohl im Possessum angeleg-
te Possessoren explizieren als auch nicht angelegte Possessoren eta-
blieren. Die possessive Genitivkonstruktion ist herausgehoben aus 
den anderen Konstruktionsbedeutungen des Genitivs, weil sie hoch
grammatikalisiert ist, bei fast allen Unterklassen substantivischer Nu-
klei zur Verfügung steht, auch dann, wenn „eigentlich“ eine andere 
Argumentbeziehung im Nukleus angelegt ist:
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(14) Das ist Hannahs Hälfte (des Kuchens). [partitiv]; Hannahs Laster 
ist das Rauchen. [Definitivus].2

Umgangssprachlich geht sogar unter bestimmten Bedingungen ein 
possessiver Genitiv mit einem Eigennamen als Possessum: Meinst Du 
die Hannah (aus) der Klasse 5b? Am Pol der abstrakten, darstellungstech-
nischen Schemabedeutung „heißt“ die Konstruktion einfach nur, dass 
der target-Nukleus über den „reference point“ der Possessor-Position
mental adressiert werden kann.

In den operationalen Verfahren der konventionellen und traditionel-
len Grammatik spiegelt sich die zentrale Stellung des possessiven 
Genitivs darin, dass Einigkeit herrscht:

– über die Ersetzbarkeit eines possessiven Genitivs durch ein Pos -
sessivpronomen;

– über die bloß teilweise Ersetzbarkeit eines possessiven Genitivs
durch das Bestimmungswort eines Kompositums (nur dann näm-
lich, wenn der Possessor nicht menschlich ist, sondern ein unbeleb-
tes Konzept);

– über die – zumindest partielle – Ersetzbarkeit eines possessiven
Genitivs durch eine prädikative haben-Paraphrase (hierzu näher 
Engelen 1984, S. 131ff.).

Seilers (1983) Argumentation zum Genitiv geht ungefähr folgender-
maßen: Nur bei inhärent possessiven Nuklei ist die Genitivbeziehung 
klar und eindeutig, d.h. reiner Ausdruck einer possessiven Argument-
beziehung zwischen den beiden beteiligten Nominalgruppen. In allen 
anderen Fällen, also bei der Mehrzahl der übrigen traditionell unter-
schiedenen Genitivkonstruktionen, ist immer eine textuell oder allge-
mein implizierte, prädikativ (bzw. verbal) zu präzisierende Beziehung 
zwischen Nukleus und Genitivattribut aufgerufen. Das Bild des Meis-
ters kann ein Bild sein, das ihn darstellt, das von ihm gemalt worden ist 
– und dann eben auch ein Bild, das ihm gehört etc. Veronikas Schule
kann die Schule sein und meinen, die sie besucht hat, an der sie unter-
richtet, die bei ihr um die Ecke liegt, und vieles andere mehr. Die Bei-
spiele sind vertraut, die Argumentation ist geläufig. Sie zieht eine klare 

2 Engelen (1984, S. 132) weist darauf hin, dass ein Syntagma wie die Idee des Vaters
sowohl possessiv als auch definitiv interpretiert werden kann. Näher liegt aber
wohl die possessive Lesart.
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Linie zwischen dem Genitiv, der ein inalienables Possessum mit einem 
expliziten Possessor versieht, und allen anderen Genitivkonstruktio-
nen. Dieses Merkmal einer im Nukleus angelegten Argumentbezie-
hung verbindet den echten possessiven Genitiv mit denjenigen Geni-
tivkonstruktionen, die ebenfalls einen inhärent relationalen, aber de-
prädikativen (deverbalen oder deadjektivischen) Nukleus haben. Lexi-
kalisch fundierte Argumentbeziehungen und konstruktional etablierte 
analogische Expansion derselben bilden gemeinsam das Schema des 
attributiven Genitivs. Alles andere hängt von der fallweisen Besetzung 
der beiden Schemapositionen (und eventuell auch noch von der textu-
ellen oder kommunikativen Einbettung derselben) ab. 

Die traditionell als „objectivus“ und „subjectivus“ geführten Genitiv-
attribute (vor allem) bei deverbalen Nuklei gehören insofern in den 
ganz normalen Funktionsbereich des Genitivs. Einmal verfügen sie
über einen inhärent relationalen (weil deprädikativen) Nukleus, zum 
anderen brauchen sie keine verbal präzisierbare Relation zu implizie-
ren, da ihr Nukleus bereits ein Verb (nebst Argumentbeziehungen) ex-
pliziert. Uneindeutigkeit gibt es allein da, wo Subjectivus und Objecti-
vus beide als Deutungsoption in Frage kommen – was dann die 
Interpretation auf die Textebene verlagert. Die Verfolgung der Feinde
und die Regierung des Volkes sind Standardbeispiele.

Die Genitivkonstruktion – so ließe sich dieser Komplex resümieren – 
bildet ein höchst heterogenes Konglomerat von „innerlich determi-
nierten“ Konzept- und Referentenverhältnissen. Der Ausdruck „inner-
lich determiniert“ stammt aus Wilhelm Wundts Logik. Bühler (1934, 
S. 240-251) diskutiert ihn u.a. mit Bezug auf Kasuslehre und Genitiv-
konstruktion. Er besagt im Kern, dass es sich um lexikalisch oder tex-
tuell angelegte Beziehbarkeiten zwischen den verbundenen Größen 
handeln muss, die keiner expliziten lexikalischen Präzisierung bedür-
fen. Im Falle des Genitivs kann es sich zum einen um Argumentver-
hältnisse handeln, die im Nukleus angelegt sind. Das ist das eine Ex-
trem, wovon die inalienablen Possessum-Nuklei eine Unterart sind. Es 
kann sich weiterhin um argumentähnliche, jedenfalls grammatisch-
semantisch schematisierbare Verhältnisse handeln, wie im Definitions-
genitiv zwischen Hyperonym (Nukleus) und Hyponym (Satellit): das
Laster der Trunksucht, oder im partitiven Genitiv. Es kann sich um 
grammatisch-semantische Beziehbarkeiten handeln, die insofern hoch 
markiert sind, als sie das prototypische Inhärenzschema umkehren 
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(wie der so genannte Qualitätsgenitiv vom Typ ein Mann mittleren Al-
ters, ein Mann der Tat) und die inhärente Relationalität im Satellit prä-
sentieren.3 Es kann sich aber auch um kontrahierte textuelle (und ergo 
strikt lokale) Verhältnisse handeln. Um einen (literarischen) Extremfall 
zu nennen: die Kraniche des Ibykus hängen mit diesem letzteren auf eine
Art und Weise zusammen, die allein die Kenntnis der Ballade vermit-
telt, und ob wir den Ibykus als Possessor der Kraniche ansehen wollen, 
lassen wir vorsichtshalber offen. Der von Seiler (1983) unterstellte Nor-
malfall bei nichtalienablen Nuklei, wonach die fallweise kontrahierte 
Beziehung mehrdeutig sei und durch eine Prädikation zu präzisieren,
umreißt jedenfalls eine buntscheckige Menge von Phänomenen, die 
teils im Text, teils in konzeptueller Beziehbarkeit, teils in Referenzver-
hältnissen verankert sind. Und der Versuch, diese buntscheckige Men-
ge unter diskrete Konstruktionsbedeutungen zu bringen, bleibt, wie
die Geschichte der einschlägigen grammatikografischen Versuche be-
legt, immer ein wenig unbefriedigend und willkürlich.

2.2  Unmöglichkeit, Possession als Valenzphänomen oder als Familie 
ausdrucksseitig verwandter Konstruktionen darzustellen

Auch mit einer solchen „Lösung“ bleibt selbstverständlich das Prob-
lem der Grenzziehung bestehen: Wann wollen wir (nicht mehr) von 
einer possessiven Genitivkonstruktion sprechen? Nehmen wir, da wir
einmal bei literarischen Beispielen sind, erneut Alice im Wunderland.
Möglicherweise hat Lewis Carroll ja die Lösung: Was unterscheidet das
Lächeln der Cheshire Cat vom Schwanz derselben? Beide „gehören“ in 
gewissem Sinne zu ihrem Träger, und beide Nuklei können, obwohl 
Lächeln natürlich deverbal ist, als inalienable Possessum-Nomina gel-
ten. Selbst haben-Umformung geht: Sie hat ein nettes Lächeln.4 Und ob-
wohl (s.o.) Sprachen wie das Türkische in nominalisierten Sätzen de-
ren Subjekt als Possessor (und deren substantiviertes Prädikat als
Possessum) behandeln, gilt, dass man nicht Possessor einer Handlung 
sein kann. Prototypisch impliziert Possession eine Beziehung zwi-
schen zwei selbstständigen Referenten. Das Lächeln, der Schlaf, ff das Wan-
dern (kurz alle Prädikate) eines Subjekts sind aber unselbstständige 
Features, die ihrem Träger „inhärieren“ und von diesem nicht sepa-

3 Was dem darstellungstechnischen Schema der adjektivisch-kongruenten Attribute 
entspricht.

4 Und zwar in beiden Fällen nur mit einer zusätzlichen Qualifikation des Possessum!
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riert werden können. Das darstellungstechnische Bild besteht hier aus 
Akteur und Aktion, und Lewis Carroll spielt in der bekannten Szene, 
in der die Katze selbst verschwunden und nur noch ihr Lächeln im 
Baum zu sehen ist, eben damit, dass eine Aktion nicht mehr „da“ sein 
kann, wenn der Akteur nicht mehr „da“ ist. Das sprachliche Analyse-
verfahren trennt beide Seiten, aber ontologisch sind sie nicht trennbar. 
Das unterscheidet das Akteur-Aktion-Schema vom Possessor-Posses-
sum-Schema. Ottos Hut/Frau/Chef/ff Wagen stehen dagegen für selbst-
ständige Objekte, Ottos Mut/Kopfschmerz/Illusionen/Lust/Energie etc. hat
er zwar auch, aber sie „gehören“ ihm nicht im possessiv engen Sinne. 
So wenig wie das Lächeln der Cheshire Cat gehört! Aber nichts ist all-
täglicher als die analogische Expansion eines Schemas auf darstel-
lungstechnisch „ähnliche“ Fallgruppen, in diesem Falle wohl auch 
gestiftet durch die doppelte Inhärenz des Nukleus im Bereich des Sa-
telliten und vice versa. Worin besteht weiterhin die Analogie, die
Familienähnlichkeit zwischen den beiden Fallgruppen? Nun, vor al-
lem in der Nominalität und der Referenzialität der beiden Schemapo-
sitionen. Sobald man (so argumentiert auch Langacker 2008) ein Prädi-
kat substantiviert, werden dessen Aktanten beinahe von selbst zu 
„reference points“, über die die ebenfalls referenzialisierte Aktion
mental adressiert werden kann. Die Analogie ist also sogar eine dop-
pelte, der so genannte Subjekts- und Objektsgenitiv ist mit beiden 
Polen des Genitivschemas bestens kompatibel.

Zu diesem Befund passen auch weitere Einzelheiten. Interessanterwei-
se geht die verbale Umformung mit gehören an beiden extremen Enden 
des Possessivitätskontinuums nicht, auch nicht bei den inhärenten: 
Der Chef/ff Vater/Kopf gehört mir (nicht) ist zumindest markiert und be-
deutet mehr als bloß die Etablierung der Relation. Die Tatsache, dass 
hier (wie in der Parole für die gesetzliche Freigabe der Abtreibung: 
Mein Bauch gehört mir!) ein Possessor sowohl pronominal indiziert als 
auch prädikativ etabliert wird, verweist auf den Umstand, dass hier 
zweierlei, einander nicht ausschließende Beziehungen betroffen sind. 
Die indizierte Possession präzisiert lediglich den Bezugspunkt für das 
inalienable Possessum, die prädizierte etabliert eine darüber hinaus 
gehende Eigentums- oder Besitzrelation.

Haben verträgt die Inhärenzumkehr, benötigt aber außerhalb des frei-
en Zwischenbereichs (Paul hat Streichhölzer/Mut// /Husten) für inhärente 
Possessum-Substantive eine (rhematische) Qualifizierung des Posses-
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sums: Maria hat ein entzückendes Lächeln und nette Eltern, aber *Maria 
hat Lächeln und Eltern. Im Gegenzug geht gehören wohl bei die Streich-
hölzer gehören Paul, aber nicht bei Possessum-Inhärenz: *das entzückende
Lächeln gehört Maria bzw. *die netten Eltern gehören Maria. Beide Male
geht aber gehören zu.5 Und wie so oft in solchen Fällen ist es gar nicht 
schwer, sich textuelle Zusammenhänge auszumalen, in denen auch 
die hier als ungrammatisch qualifizierten Beispiele als stilistisch mar-
kiert durchgehen würden. Was ja angesichts des stets aktiven analogi-
schen Sprachwandels auch kein Wunder ist.

Zur haben-Relation ist freilich Detailforschung erforderlich. Clasen 
(1981) hat Beobachtungen vor allem über menschliche Eigenschaften 
gemacht, die mit haben prädiziert werden können, und solche, die das
nicht können: er hat Angst/Pech/Glück/k Hunger/Wut vs. *er hat Fleiß/Intel-
ligenz/Schönheit/Reichtum. Inkompatibilität mit haben nimmt Clasen als
Indikator für Inhärenz. Allerdings kann man auch seine Grammatika-
litätsurteile bezweifeln. Möglicherweise müsste man hier auch stärker
einbeziehen, dass nicht nur sein- vs. haben-Prädikation, sondern auch 
adjektivische und substantivische Konzeptualisierung von Akteursei-
genschaften sich überlappen.

Für das Deutsche mit seiner systemisch praktisch unbegrenzten Deter-
minativkomposition (Klos 2011) sind weiterhin die grammatisch-
semantischen Grenzen (und Überlappungen) zwischen dieser und der 
Genitivkonstruktion von Interesse. Seit Kay/Zimmer (1976) die Oppo-
sition für das Englische zu bestimmen versuchten, gibt es da eine rei-
che Literatur. Der prototypische Possessor ist ein „reference point“, ein 
Referent, das prototypische Bestimmungselement in der Determina-
tivkomposition ist ein entreferenzialisiertes und entkategorisiertes 
Konzept. Prototypisch restringiert der Possessor-Genitiv die Referenz 
des Possessum-Nukleus, während das Kompositum das Konzept des 
Grundwortes modifiziert, was natürlich ebenfalls eine referenzielle 
Einschränkung zur Folge haben kann, woraus sich die (s.o.) oft be-
mühte relative Austauschbarkeit der Konstruktionen ergibt: Türschloss
vs. Schloss der Tür = ihr Schloss = die Tür hat ein Schloss. Der typische
Possessor-Genitiv ist ein Eigenname, das typische Bestimmungswort 
ein Appellativum. Seiler (1983, S. 28) notiert, dass die „Ausnahmen“ 
diesbezüglich in der Hauptsache die Regel bestätigen: ein Wittgenstein-

5 Allerdings bewegt die gehört zu-Konstruktion den Sinn weg von der Possession zur 
Charakterisierung.
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Argument ist (im Unterschied zu einem Argument von Wittgenstein) ein 
Ausdruck, in dem der Eigenname konzeptuell ins Typisierende ge-
wendet ist, und Greisengesicht, Kindermund, Frauenarm illustrieren, dass 
die Bestimmungswörter inalienabler Grundwörter gerade nicht den 
Possessor angeben, sondern das Possessum konzeptuell modifizieren. 
Ein Lieblingsonkel ist eben nicht der Onkel eines Lieblings, in allen Fäl-
len bleibt die Possessor-Position durch Kompositumsbildung unbe-
setzt. Das Englische (und in gewissen Grenzen auch das Deutsche) er-
zielt den komplementären Effekt der „Depossessivierung“ des Genitivs
durch die Verbindung mit dem unbestimmten Artikel: a child's face
bzw. (er hat) das Gesicht eines Kindes. „Entdeterminierung“ des genitivi-
schen Possessors nähert offenbar das Schema dem etablierend-prädi-
kativen Pol an und zugleich dem der konzeptuellen Modifikation, für 
die im Deutschen in der Hauptsache das Kompositum steht. (Er hat)
das Gesicht eines Kindes ist äquivalent mit (Er hat) ein Kindergesicht, wäh-
rend Kindergesicht allein, kontextlos und außerhalb der Prädikatsposi-
tion beides bedeuten kann, Possession und konzeptuelle Typisierung. 
Und der Vater eines Mörders ist eigentlich ein Typus, keine Possessor-
Angabe. „Entdeterminierung“ des Possessums löscht tendenziell die 
Argumentstelle des Possessors: er ist ein guter Vater; Vater werden ist 
nicht schwer, Vater sein dagegen sehr etc. 

Im Übrigen gibt es bekanntlich in der Debatte um die Determinativ-
komposition eine ganz analoge Konstellation der Argumente und 
Deutungsmuster wie bei den attributiven Genitivkonstruktionen. 
Auch hier wollen viele die Rektionskomposita mit im Nukleus ange-
legten Argumentbeziehungen unterschieden wissen vom anderen
Extrempol der (bloß im Nenn- oder Textzusammenhang interpretier-
baren) Augenblickskomposita. Und auch hier ließe sich sehr wohl eine 
Perspektive implementieren, bei der lexikalisch angelegte Argumente 
und abstrakte Konstruktionsbedeutung die beiden komplementären 
Ressourcen einer prozessrealistischen Modellierung bilden. 

3.  Ergänzungen

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass der adnominale Genitiv gram-
matikografisch konventionell zu recht vielen Konstruktionen gerech-
net wird. Es gibt, je nachdem, welche Grammatik man aufschlägt, den 
possessiven, den partitiven, den subjektiven und den objektiven, 
den explikativen, den Definitionsgenitiv und noch einige mehr. Gut
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begründete Einteilungen gibt es von Blatz (1896) bis Engelen (1984).
Freilich werden die Grenzen zwischen den Konstruktionstypen en 
détail überall ein wenig anders gezogen. Eine hier nicht im Detail be-
gründbare, aber sicher anfangsplausible These müsste beinhalten, dass 
der Genitiv alle Beziehungen zwischen Nomina bzw. Nominalphrasen 
zu kontrahieren vermag, die sich aus systemischen, textuellen oder lo-
kalen online-Beziehbarkeiten der beiden Nominalgruppen ohne wei-
tere Relatoren erschließen oder konstruieren lassen. Das ist Wilhelm 
Wundts oben skizziertes „logisches“ Prinzip der „innerlich determi-
nierten“ Beziehungen. Es reserviert die hoch grammatikalisierten und 
entsemantisierten „grammatischen Kasus“ (oder auch reine Positions-
schemata wie das der Determinativkomposition) für deren Ausdruck 
– ganz im Unterschied zum Grenz- und Randkasus Dativ, der an in-
nerlicher wie an äußerlicher Determination partizipiert, sowie im Un-
terschied zu den in der Hauptsache6 äußerlich determinierten präposi-
tionalen Relatoren.

Ich betrachte die tradierte Praxis der grammatischen Beschreibung des 
attributiven Genitivs als „konstruktionsgrammatisch“ in dem Sinne, 
dass ein kategorial-ausdrucksseitiges Muster [NP + NPgen] subklassi-
fiziert wird nach den Konstruktionsbedeutungen, welche die gesamte 
komplexe Nominalgruppe annimmt. Sie ist es, die einmal „possessiv“, 
einmal „partitiv“, einmal „definitorisch“ etc. gelesen wird. Insofern
spiegelt die traditionelle grammatikografische Praxis hier den Um-
stand, dass auch Konstruktionen so etwas wie eine Bedeutung haben.
Und, so wäre hinzuzufügen, die traditionelle Praxis spiegelt auch den 
Umstand, dass die Grenzen zwischen „Konstruktionen“ nur mehr 
oder minder willkürlich gezogen werden können. Dabei lassen sich 
auch unterschiedliche Expansionslogiken unterscheiden.

Im Englischen können (unter angebbaren Bedingungen) Nukleus und 
Relator der Genitivkonstruktion mit of separiert und lexikalisiert wer-
den: sort of,ff  kind of,ff  bit of ... und sie werden dann zu quasi-adjektivi-
schen Modifikatoren uminterpretiert, während der Satellit dann als 
neuer Nukleus reanalysiert wird. Im Deutschen steht für diesen Typ
von Wandel eher die enge Apposition. Wir sagen: Das ist so eine Art 
(von) Kooperative und etablieren damit auch ausdrucksseitig eine 
Grenz- und Übergangszone zwischen Genitivkonstruktion und enger 

6 In verbregierten Präpositionalobjekten sinken auch Präpositionen auf den Status 
des Ausdrucks innerlich determinierter Beziehung.
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Apposition, anstatt einfach die Deutungs- und Reanalyseoptionen der 
[N of N]-Konstruktion zu erweitern, wie im Englischen.

Nun ist es, angesichts der definitorischen und konzeptuellen Vagheit 
von Possession, wenig überraschend, dass es in der Literatur sehr eng 
und sehr weit gefasste Versionen des possessiven Genitivs gibt. Es gibt 
kaum objektivierbare Kriterien dafür, wann man von einer metapho-
risch-analogischen Extension einer bestehenden Konstruktion spre-
chen soll, und wann von einer neuen und anderen Konstruktion. Blatz 
(1896) rechnet zum Possessivgenitiv, was andere Autoren als Geniti-
vus auctoris abzugrenzen wünschen, und auch die (meronymischen) 
Teil-Ganzes-Beziehungen vom Typ das Dach des Hauses betrachtet er 
als Teil der Possessivsphäre. Selbst den Subjektsgenitiv bringt er teil-
weise mit der Possessivbeziehung zur Deckung. Ich habe oben zu ar-
gumentieren versucht, dass auch verschiedene Prototypen lexikalisch 
angelegter Argumentbeziehungen zum Ausgangspunkt für die Gene-
ralisierung und Ausbreitung einer abstrakten darstellungstechnischen 
Konstruktionsbedeutung (im Sinne von Langacker 2008) werden kön-
nen. Man kann sich also durchaus auf den Standpunkt stellen, dass 
jeder Versuch der genuin konzeptuellen Begrenzung einer Konstrukti-
onsbedeutung die Grammatiker in ein paradoxes Scheinproblem führt: 
Eine synchronisch beschreibbare, aber diachronisch en détail unvor-
hersagbare Variations- und Expansionslogik gehört zu jedem darstel-
lungstechnischen Schema, sie gehört gewissermaßen schon zum defi-
nitorischen Kern von „Grammatik“.

Ich möchte (im Anschluss an das oben referierte Argument von Seiler 
1983) vorschlagen, die Besonderheiten der Genitivkonstruktion etwas
genauer auf die Argumentkonstellationen zu beziehen. Ist der Nukle-
us der Konstruktion ein inalienables Possessum, so ist die gesamte 
asymmetrische Argumentkonstellation mit dem Nukleus bereits gege-
ben und der genitivisch explizierte Possessor füllt eine bereits vorhan-
dene Argumentposition. Insofern besteht hier in der Tat eine Analogie 
oder Ähnlichkeit mit Valenzbeziehungen, allerdings eine durchaus
begrenzte. Dass der attributive Genitiv bei inhärent relationalen Nuk-
lei „regiert“ sei, bei nicht-relationalen Nuklei dagegen „modifizie-
rend“ (Lehmann 1985), markiert sicher einen wichtigen Unterschied.7

„Regiert“ heißt hier aber nicht, dass die Genitivkonstruktion gefordert

7 In der deutschen Grammatik hat bereits Sütterlin (1900) eine ganz ähnliche Unter-
scheidung empfohlen.
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ist, es heißt nur, dass irgendeine Form der Possessor-Identifikation ge-
geben sein muss. Ist der Nukleus der Konstruktion hingegen alienabel 
(und somit ohne inhärenten Verweis auf einen Possessor), so ändert
sich die Lage grundsätzlich. Beide Argumentrollen werden dann näm-
lich erst durch das Konstruktionsschema selbst vergeben. Ein Aus-
druck wie der Kirschbaum meines Nachbarn konstituiert den Nukleus 
erst als Possessum, indem es ihm per Schema einen Possessor beigibt, 
der seinerseits dem Nukleus der Kon struktion den Charakter eines 
Possessums erst verleiht. Und insofern könnte man bei dieser (aliena-
blen) Variante in der Tat ganz konstruktionsgrammatisch von einer 
Konstruktionsbedeutung „Possessivgenitiv“ sprechen.

Eine heuristische Alternative bestünde darin, analog zu Stefanowitschs 
(2003) Vorschlag für das Englische, die Trenn- und Schnittmengen des 
pränuklearen -s-Genitivs und des postnuklearen Genitivs genauer 
auszuleuchten. Zweifellos gilt auch für das Deutsche, dass der pränu-
kleare Genitiv (mit seiner relativen Begrenzung auf Eigennamen oder 
namensähnlich gebrauchte Appellativa – also auf typische Possessor-
Ausdrücke – sowie mit seiner morphologischen Sonderstellung) „pos-
sessiver“ ausfällt und eine begrenztere Expansionslogik aufweist als 
der postnukleare. Allerdings wäre wohl auch bei einem solchen Vor-
gehen zu erwarten, dass die Expansionslogik alles „Geeignete“ erfasst, 
und also empirisch geprüft und begrenzt werden muss, was den Spre-
chern als „geeignet“ erscheint. Der pränukleare Genitiv eignet sich z.B.
vorzüglich auch für Subjekts- und Objektsgenitive – unter der Voraus-
setzung, dass die Eigennamen-Restriktion eingehalten wird. Was man
wiederum auch als Argument dafür verwenden kann, die Polarisie-
rung beider Konstruktionen nicht zu übertreiben, aber auch als Argu-
ment für die konstruktionsgrammatische Gleichbehandlung genuin 
possessiver und deverbaler Argumentbeziehungen. 

Was die Konstruktionsgrammatik als „Konstruktion“ konzeptualisiert 
und verdinglicht, das ist und bleibt ein ontologisch ziemlich vertrack-
tes Objekt, zusammengehalten durch ein Geflecht von (Wittgenstein'-
schen) Familienähnlichkeiten, das jedenfalls den heutzutage szienti-
fisch unentbehrlichen Formalisierungsbedürfnissen der modernen
Linguistik Hohn spricht. 
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4.  Zusammenfassung (und Weiterungen)

Als kategoriales Schema betrachtet bietet die attributive Genitivkon-
struktion eine Option, eine Nominalgruppe (unter Erhaltung ihrer 
Determinations- und Ausbaufähigkeit und ihrer Referenzialität) zum
„reference point“ (Langacker 2008) einer anderen Nominalgruppe zu 
machen. Das unterscheidet die Genitivkonstruktion von „benachbar-
ten“ Schemata wie z.B. dem (possessiven) Relationsadjektiv der slawi-
schen Sprachen, das Possessor-Nomina umkategorisiert, oder dem
Bestimmungswort einer Determinativkomposition, dessen syntakti-
sche Position ihren Inhaber dekategorisiert, entreferenzialisiert und 
jeder weiteren Bestimmung entzieht. Der possessive Genitiv wäre 
dann eine im Detail schwer abzugrenzende Konstruktion innerhalb
dieser kategorialen Familie. Ausgezeichnet wäre er gegen die vielen
anderen Genitivtypen allein durch die Konstruktionsbedeutung der 
Possessor-Possessum-Argumentkonstellation. Eine hinreichend ab-
strakte Formel für die Schemabedeutung, die der possessive Genitiv
mit anderen Possessivkonstruktionen teilt, gibt Langacker (ebd., 
S. 538): Possessiv ist „the conceptual operation of involving a reference 
point to mentally access a target“. Strukturell gilt, dass jedes lexikali-
sche N (weitgehend ausgeschlossen sind Eigennamen und pronomi-
nale Ausdrücke) fähig ist, der Nukleus zu einem Genitivattribut zu 
sein oder zu werden.

Der possessive Genitiv ist aber nicht nur ein Mitglied der Familie „Ge-
nitivkonstruktionen“, er ist zugleich auch ein Mitglied der Familie
„Possessivkonstruktionen“ und muss in eine Reihe gestellt werden 
mit ausdrucksseitig so unähnlichen Formaten wie Possessivpronomi-
na, Pertinenzdativen, Possessivkomposita, haben-Konstruktionen und 
lexikalisch fundierter inhärenter Possession. Sie bilden eine darstel-
lungstechnisch fundierte Gruppe von Konstruktionen, deren Defini-
ens die Argumentkonstellation von Possessor und Possessum bildet. 

Kategorial betrachtet ist der attributive Genitiv abzugrenzen durch
den Umstand innerlich determinierter, d.h. keines semantischen Rela-
tors bedürftiger Beziehungen zwischen Nominalen. Neben dem re-
gierten und dem modifizierenden Possessivgenitiv stehen da auch an-
dere innerlich determinierte Konstellationen: vererbte adverbale 
Argumentbeziehungen bei Subjectivus und Objectivus, der „Genitiv 
des Merkmalsträgers“ bei anderen, besonders deadjektivischen sekun-
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dären Nomina, idiosynkratische Argumente wie bei Bild – [Abgebilde-
tes], partitive Rollen bei Zähl- und Messgrößen etc.

In dieser janusköpfigen Konstellation erscheinen die Paradoxien der
Grammatikalisierung, die einesteils (durch konstruktionale Schemati-
sierung, wie beim Genitiv) Funktionslast umlegt auf pragmatisch-
semantische Beziehbarkeiten, anderenteils lexikalisch fundierte proto-
typische Argumentbeziehungen verwässert und desemantisiert. Je of-
fener (und das heißt: je „grammatischer“) die Expansionslogik eines 
Schemas, desto schwieriger (und auch unsinniger) wird es, begrenzte 
Konstruktionsbedeutungen anzusetzen. Noch einmal anders gesagt: 
Die Grammatikalisierung eines Schemas zerstückelt nicht nur dessen 
semantische Konsistenz, sie bewegt es auch immer ein Stück weit in 
Richtung auf eine „innerlich determinierte“ Beziehung. Kategorial-
regelhafte, rein syntaktische Interpretationen, wie sie die Konstrukti-
onsgrammatik (aus gutem Grund und langer Erfahrung) mit Miss-
trauen beäugt, liegen umso näher, je allgemeiner das Schema gramma-
tikalisiert ist. Attributive Genitive sind da ebenso gute Kandidaten wie
z.B. die Determinativkomposition. Ganz ohne Einschränkung und Re-
lativierung von konstruktionsgrammatischen Axiomen bezüglich der 
ausdrucksseitigen Bindungen von Formaten wird es also nicht gehen, 
auch wenn man akzeptiert, dass eine komplett kategorial planierte 
und nivellierte Grammatik ein chimärisches Unding ist.

Perspektivisch demonstriert die ausdrucksseitige Grammatikalisierung 
einer Konstruktion wie der des attributiven Genitivs, dass Grammati-
kalisierung den Grad der (unterstellbaren!) kommunikativen Integra-
tion einer Kommunikationsgemeinschaft steigert, weil eine Viel falt von 
sachlichen Beziehbarkeiten unter einem ausdrucksseitigen Muster zu-
sammengefasst werden (und im Verstehen gleichwohl auseinander ge-
halten werden können und müssen). Die zahlreichen, ausdrucksseitig 
kaum verknüpften Optionen der Kodierung von Possession zeigen 
aber umgekehrt auch, dass die für Grammatiken relevante Ebene der 
Integration weder rein kategorial noch rein lexikalisch ist, sondern eine 
konzeptuell-darstellungstechnische Komponente hat. Für die Argument-
konstellation Possession gibt es, je nach der Art und Weise, wie der 
Possessor ins Spiel gebracht wird, eine ganze Reihe verschiedener aus-
drucksseitiger „Ankerplätze“: inalienable Possessum-Substantive, Pos-
sessivpronomina, possessive Genitive, haben/gehören// /sein + Dativ-Kon-
struktionen mit possessiver lexikalischer Färbung etc. Es ist das Prinzip 
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der doppelten Absicherung, durch in semantischen Prototypen fun-
dierte Argumentrelationen auf der einen und darstellungstechnische 
Schemabedeutungen auf der anderen Seite, das die Grammatik zu-
gleich hinreichend flexibel und hinreichend präzise hält.

Was nun die Argumentbeziehung zwischen Possessum und Possessor 
selbst betrifft, so sind einige Besonderheiten zu notieren. Zum einen 
zeigen die in das Satzfeld eingebetteten Possessivkonstruktionen, dass 
die Rollen von Possessor und Possessum mit adverbalen Argument-
rollen einigermaßen friedlich koexistieren. Darüber hinaus kann ein 
und dieselbe Substantivgruppe zugleich Possessum gegenüber einer 
Possessor-Sub stantivgruppe und Possessor gegenüber einer anderen
sein. Im folgenden Satz (aus Vanity Fair) ist die Phrase seine Schwieger-
mutter zugleich Possessum gegenüber dem Hauptsatzsubjekt Herr Pitt
und Possessor gegenüber dem Objekt ihre Autorität im Objektsatz:

(15) Herr Pitt [...] hatte nichts dagegen einzuwenden, dass seine 
Schwiegermutter in diesem Punkte ihre Autorität geltend
machte.

Das unterstreicht die relative Autonomie internominaler Argumentbe-
ziehungen gegenüber dem Verbalfeld und legt es nahe, Possession ins-
gesamt den „reference tracking“-Mechanismen zuzuordnen. Geordne-
te Possessor-Implikation und Possessor-Indikation stehen dabei oft in 
freiem Wechsel:

(16)  Die Briggs machte den Versuch, bei ihren ländlichen Verwand-
ten zu leben.

(17)  Die jungen Leute, denen sie in allen Nöten beisteht, [...]

In (16) könnte ihren auch entfallen, und in (17) würde der Zusatz in al-
len ihren Nöten nichts daran ändern, dass von Text, Sache und Formel 
her die jungen Leute die wahrscheinliche Possessor-Nominalphrase bil-
den.

Wenigstens am äußersten Rand der prädikativ etablierenden Posses-
sivkonstruktion ist auch noch der (freilich stark beschränkte) prädika-
tive Genitiv zu erwähnen:

(18)  Peggy O'Dowd ist vorschnellen Temperaments.
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Er entspricht ungefähr einer haben-Konstruktion mit inalienablem 
Possessum und dem damit einhergehenden Druck, dieses zusätzlich 
zu charakterisieren. Seiler (1983, S. 4) weist darauf hin, dass der pri-
mär internominale Charakter der Possession deren verbale Etablie-
rung zu einer metalinguistischen Prädikation macht. Da es im proto-
typischen Kern der Relation keinen lexikalisch fundierten inhärenten 
Possessor gibt, kann diese Rolle nur durch das Possessum oder durch 
das Schema erteilt werden.
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